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Anhang III 
Analyse der Radverkehrsanlagen 
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Die Bilder 37 und 38 geben einen Überblick über die  festgestellten Prob-
lempunkte und verbesserungsfähigen Bereiche der detai lliert untersuchten 
Radverkehrsanlagen. Die aufgelisteten Punkte setzen sic h nicht nur aus 
Mängeln und Defiziten, sondern auch aus Punkten zusamm en, die im 
Rahmen eines qualitativ hochwertigen und sicheren Rad wegenetzes ver-
besserungswürdig erscheinen.  

Die Radwege im Bereich von Einmündungen und in Knot enpunkten sind in 
Emden häufig nicht besonders gekennzeichnet oder als abgesetzte Furten 
angelegt, obwohl dieses unter Sicherheitsaspekten nich t dem aktuellen 
Kenntnisstand entspricht. Störend und den Fahrkomfort stark einschrän-
kend sind häufige, abgesenkte Radwegüberfahrten (z. B . Grundstückszu-
fahrten). Die dadurch auftretenden Niveauunterscheid e im Radweg führen 
zu einer sehr unstetigen Fahrweise und starken Komforte inbußen. Weitere 
zu berücksichtigende Mängel betreffen die Oberfläche nbeschaffenheit der 
Radwege und Straßen und der unabhängig geführten Weg e in Emden. 
Fahrbahnen mit Schlaglöchern, stehendem Wasser und aufg eweichten, 
wassergebundenen Deckschichten bei Regen usw. sind einem  guten Fahr-
komfort abträglich und daher zu umgehen oder durch geeignete Maßnah-
men zu beheben.  
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Im nördlichen Teil zwischen Harsweg und dem Knotenpun kt Schützen-
straße/Geibelstraße befindet sich beidseitig ein getren nter Geh- und Rad-
weg gekennzeichnet durch das Zeichen 241. Im Bereich  des Autobahnan-
schlusses Emden-Nord ist der Radweg teilweise stark bewach sen. Im Zu-
ge des Umbaus der Anschlussstelle Nord wird der Geh-/Radw eg allerdings 
auch mit umgebaut. Zwischen der Geibelstraße und der Schillerstraße be-
findet sich ein gemeinsamer Geh-/Radweg, der dann zw ischen der Schil-
lerstraße und der Eggenastraße auch in Gegenrichtung genutzt werden 
soll. Diese Maßnahme, die auf Wunsch des ADFC zur Schulw egsicherung 
eingerichtet wurde, führt zu einer uneinheitlichen Regelung der Benut-
zungspflicht. Die beidseitige Freigabe des Radweges wi rd nicht aufgeho-
ben. Eine Querung der Auricher Straße im Kontenpunk tbereich Eggenast-
raße wird nicht ermöglicht, da hier die Streuscheibe  für Radfahrer fehlt. 
Zwischen der Eggenastraße und dem Philosophenweg ist beidseitig ein 
getrennter Geh-/Radweg mit einer entsprechenden Besc hilderung vorhan-
den.  

Die Masten der Lichtsignalanlagen befinden sich zwische n dem Geh- und 
dem Radweg. Dieser Standort bedeutet für die Radfahr er, dass sie durch 
die Signalisierung im Zuge der Auricher Straße bei G rünzeit der querenden 
Richtung mit anhalten müssen. Behindert wird die Fahr t auch am Knoten-
punkt Philosophenweg, da hier eine eingezeichnete H altelinie den Radfah-
rer zum Halten zwingt. 

Ein weiteres Hindernis befindet sich bei der Fahrt auf  den Wallring. Die 
hier angeordneten Umlaufsperren sind zwar richtlinien konform angeordnet, 
sind allerdings für den Radfahrer trotzdem ein Hinder nis. Die Anordnung 
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der Umlaufsperren verhindert aus Sicherheitsgründen, d ass Radfahrer aus 
den Wallanlagen ungebremst auf den Knotenpunkt Philos ophenweg fah-
ren. Dieser Knotenpunktbereich ist für Kraftfahrer au s dem Philosophen-
weg schlecht einzusehen. 

Generell ist die Oberfläche des Radweges zu beanstanden , die insbeson-
dere im Bereich der Grundstückeinfahrten sehr uneben ist. Die Markierung 
des Radweges fehlt zum Teil an Grundstückeinfahrten. D ie Fotos zur Auri-
cher Straße sind in Anlage A zusammengestellt. 
�
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Der Radverkehr wird in der Neutorstraße auf Radfahrst reifen abgewickelt. 
Im nördlichen Bereich zwischen dem Philosophenweg und  der Blu-
menbrückstraße ist der Radfahrstreifen 1,40 m breit un d nicht eingefärbt. 
Eine Kennzeichnung der Benutzungspflicht nach StVO f ehlt. Im Bereich 
zwischen Blumenbrückstraße und Rathausplatz ist der Ra dfahrsteifen in-
klusive der Markierung 1,40 m breit. Die Benutzungspf licht ist über Z 237 
gekennzeichnet. Der Radfahrstreifen ist sehr schmal, ab er farblich von der 
übrigen Fahrbahn abgesetzt. Die Mindestbreite nach St VO für Radfahr-
streifen liegt bei 1,25 m plus 0,25 m Breitstrich. Di e in der Neutorstraße 
angeordneten Radfahrstreifen sind durch einen durchg ehenden Schmal-
strich mit 0,125 m Breite von der Fahrbahn getrennt.  Die Breite inklusive 
Schmalstrich liegt zwischen 1,40 m und 1,60 m. Nach S tVO reicht ein 
durchgehender Schmalstrich zur Markierung aus, wenn si ch die Oberflä-
che des Radfahrstreifens von der des angrenzenden Kfz-S treifens unter-
scheidet. Diese Färbung sollte im Bereich Blumenbrückst raße bis Philoso-
phenweg nachgeholt werden. Radfahrstreifen ohne Benu tzungspflicht sind 
durch das Rechtsfahrgebot für Radfahrer Schutzstreife n. 

Die Aufstellfläche in der Neutorstraße am Knotenpunkt  Philosophenweg 
ist äußerst gering bemessen. Haltende Radfahrer werden leicht von Kfz-
Fahrern übersehen, da sich die Haltelinie auf Höhe de r Haltelinie des MIV 
befindet. Eine durchgehende Färbung des Radfahrstreif ens vor und im Ver-
lauf des Knotenpunktes und ein Vorziehen der Halteli nie des Radverkehrs 
könnten die Übersichtlichkeit des Bereichs erhöhen.  

Das Linksabbiegen am Knotenpunkt Agterum aus der Neuto rstraße in das 
Agterum erweist sich derzeit als äußerst problematisch. Die Führung des 
Radfahrsteifens sieht vor, bis zum Knotenpunkt Zwischen beiden Bleichen 
weiter zu fahren, die Fahrbahn im Zuge der Lichtsign alanlage zu kreuzen 
und bis zum Knotenpunkt Agterum zurück zu fahren.  

Der Fußgängerbereich in der Bollwerkstraße ist derze it nicht für den Rad-
fahrerverkehr freigegeben. Eine Freigabe nach 19.00  Uhr ist aber vorgese-
hen.  

Der Knotenpunkt Rathausplatz ist allgemein bis z.T. au f geringe Breiten 
der Aufstellflächen gut gestaltet. Derzeit ist das Befa hren der Verbindung 
vom Rathausplatz in die Neutorstraße Richtung Agteru m nicht möglich, da 
eine fehlende Streuscheibe dies verhindert. Problemat isch ist ebenfalls die 
Anbindung in die östlichen Wohngebiete. Die Oldersumer  Straße wird der-
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zeit als alternative Radverkehrsanlage zur Fußgängerz one in der Brück-
straße genutzt. Zur Einfahrt aus der Neutorstraße fehl t die entsprechende 
Streuscheibe und der Gehweg entlang der Neutorstraße muss gekreuzt 
werden. Dies erweist sich durch die hohen Fußgängerzah len als problema-
tisch. Nach der Signalisierung muss derzeit der Knotenp unkt im Rechts-
verkehr überfahren werden. Die Problematik der Kreu zung des Gehwegs 
ist aber auch dann vorhanden. Eine eindeutige Regelu ng für den Radver-
kehr zieht restriktive Maßnahmen im Fußgängerverkehr  nach sich. Daher 
muss die Bedeutung der Verbindung abgeschätzt werden, denn als alter-
nativer Fahrweg kann die neu eingerichtete Radfahrst raße (Lienbahnstra-
ße) genutzt werden. 

Die vom ADFC geforderte Freigabe der Brückstraße nac h Ende der Ge-
schäftszeiten befindet sich im Widerspruchsverfahren. Die  Fußgängerzone 
ist nach Ende des Verfahrens von der Straße Am Brauersg raben bis zur 
Daalerstraße freigegeben worden. Problematisch bei de r Freigabe des rest-
lichen Teils der Fußgängerzone ist die Durchfahrung d es Rathausbogens 
und die Überfahrung des Gehweges. Die Fotos zur Neutor straße sind in 
Anlage B zusammengestellt.  
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Der Radverkehr wird in der Faldernstraße und An der Bonnesse auf einem  
Radfahrstreifen ohne Kennzeichnung der Benutzungspfl icht geführt. Die 
Breite des Radfahrstreifens liegt mit Markierung und R inne zwischen 1,30 
und 1,40 m und ist damit sehr schmal. Teilweise liegt d er befahrbare Be-
reich nur bei 0,80 m. Der Radfahrstreifen ist nicht f arblich von der Fahr-
bahn abgehoben. Eine Markierung mit einem Schmalstri ch und eine farbli-
che Abhebung von der Fahrbahn in Bereichen mit ausre ichender Breite  
würde eine StVO- konforme Radverkehrsanlage herstelle n.  

Im westlichen Bereich wird zwischen der Richardstraße und der Friedrich-
Ebert-Straße der Radverkehr auf den Gehweg mit der Beschilderung Z 239 
Gehweg „Radfahrer frei“ geführt. Auf der östlichen Sei te erfolgt die Füh-
rung mit Zz 1022-10 auf dem Gehweg von der Lienbahn straße bis zur 
Friedrich-Ebert-Straße. Ab der Friedrich-Ebert-Stra ße erfolgt die Radver-
kehrsführung in der Martin-Faber-Straße als gemeinsame r Geh-/Radweg 
mit Z 240. Die Fotos sind in Anlage C zusammengestellt . 

Als Problembereich erweist sich die Einfahrt in die Mü hlenstraße aus Rich-
tung Innenstadt. Die Wegweisung der Dollart-Route weist  eine Führung 
über die Faldernstraße in die Mühlenstraße aus. Das Lin ksabbiegen wird 
durch den unübersichtlichen Fahrbahnverlauf erschwert  und durch das 
StVO-Zeichen 209-30 verboten. Da die Lienbahnstraße als Radfahrstraße 
ausgebaut werden soll, erscheint eine geänderte Wegweisu ng der Dollart- 
Route über die Lienbahnstraße sinnvoll. Sollte die de rzeitige Linienführung 
der Route beibehalten werden, müsste der Radfahrstreif en im Überfah-
rungsbereich mit einer Leitlinie versehen und das Abbi egen über ein Zu-
satzschild ermöglicht werden. 
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Die Überleitung des Radfahrstreifens auf den Gehweg mi t der Beschilde-
rung „Radfahrer frei“ ist als Engstelle zu bezeichnen, d a die Breite des 
Gehwegs zum Teil nur bei 1,60 m liegt. 

Die Freigabe der Kranstraße für Radfahrer in entgege ngesetzter Fahrtrich-
tung erscheint aufgrund des unebenen Fahrbahnbelags ni cht sinnvoll. Eine 
Wegweisung sollte stattdessen über die Lienbahnstraße erf olgen.  
�
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Die Radverkehrsführung erfolgt von der Friedrich-Ebe rt-Straße bis zum 
Knotenpunkt B210/Petkumer Straße beidseitig als gemei nsamer Geh-
/Radweg mit der Beschilderung Z 240 nach StVO. Im Kn otenpunkt mit der 
B210 erfolgt die Überleitung des Radverkehrs auf die westliche Seite der 
Petkumer Straße und eine Führung als gemeinsamer Geh- /Radweg, der 
auch in Gegenrichtung genutzt werden kann. Ab dem K notenpunkt Pet-
kumer Straße/Südumgehung bis zur Leeraner Straße er folgt die Führung 
des Radverkehrs auf der westlichen Straßenseite als getr ennter Geh-
/Radweg mit Z 241, der auch in Gegenrichtung befahr en werden kann. Im 
Bereich Friesland ist von der Baltrum- bis zur Amrumstr aße auf der östli-
chen Straßenseite der Gehweg mit dem Zusatzschild 1022 -10 „Radfahrer 
frei“ gekennzeichnet. 

Als problematisch erweist sich die Führung des Radverkeh rs von der Real-
schule Herrentor nach Borßum. Die Führung erfolgt üb er die Jahnstraße 
auf die Petkumer Straße. Im Bereich der Jahnstraße i st keine Überquerung 
der Petkumer Straße möglich. Daher muss bis zum Knoten punkt 
B210/Petkumer Straße entgegen der Beschilderung gefa hren werden, um 
im Knotenpunktbereich die Fahrbahnseite zu wechseln. Der gemeinsame 
Geh-/Radweg ist mit 2,00 m für eine Freigabe in Gege nrichtung nicht breit 
genug. 

Die Beschilderung im Bereich Südumgehung ist nicht k onsequent. Der ge-
trennte Geh-/Radweg wird außerdem im Bereich Friesla nd durch Parkbuch-
ten stark eingeengt. Das Befahren des Radweges entgegen  der Fahrtrich-
tung im Kraftfahrzeugverkehr birgt, unabhängig von der Radverkehrsanla-
ge (Zweirichtungsradweg), ein erhöhtes Unfallpotenzia l. Dies betrifft auch 
den Knotenpunkt Petkumer Straße/Zum Nordkai. Bei de r geplanten Um-
baumaßnahme des Knotenpunktes sollte daher besonders auf  die Siche-
rung des Radverkehrs geachtet werden. Im Bereich des K notenpunktes 
B210/Petkumer Straße sollte die Radfahrfurt farblich  abgesetzt werden. 
Pfeile auf der Farbahn können die Nutzung im Zweiri chtungsverkehr für 
den Autofahrer verdeutlichen. Die Fotos zur Petkumer  Straße befinden 
sich in Anlage D. 
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Der Radverkehr wird in der Larrelter Straße auf ein em gemeinsamen Geh-
/Radweg (Z 240), der auch in Gegenrichtung befahren  wird, im nördlichen 
Straßenraum geführt. Der Geh-/Radweg ist bis zu 4,00 m breit. Er endet 
im Bereich der Zufahrt zum Hauptbahnhof. Auf der süd lichen Fahrbahnsei-
te ist im Bereich Zweiter Polderweg bei den Kleingär ten ein gemeinsamer 
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Geh-/Radweg. Im Anschluss an die Kleingärten bis zur S chlesierstraße 
wird der Radweg als nicht beschilderter „Anderer Radwe g“ geführt. Zwi-
schen der Schlesierstraße und der Einfahrt des neuen K inos wird der Rad-
verkehr auf einem gemeinsamen Geh-/Radweg (Z 240) ge führt. Zwischen 
der Kinoeinfahrt und dem Knotenpunkt Agterum ist ein  Radfahrstreifen mit 
Z 237 ausgewiesen. Zwischen der Einfahrt zum Bahnhof u nd der Zufahrt 
zur Grasstraße über die Brücke ist der Radweg auf der nördlichen Fahr-
bahnseite auch in Gegenrichtung frei gegeben. Ab der  Brücke bis zum 
Knotenpunkt Agterum befindet sich dann wie auf der sü dlichen Fahrbahn-
seite auch ein Radfahrstreifen mit Z 237. 

Problemtisch in diesem Bereich erscheint der Knotenpun kt Am Wasser-
turm. Da zwischen der Zufahrt zum Bahnhof und der Zu fahrt zur Gras-
straße der Radweg in beiden Richtungen frei gegeben ist, wechseln die 
Radfahrer bis zur Brücke von der Larrelter Straße au s kommend nicht die 
Fahrbahnseite. Am Wasserturm vorbei ist der Radweg zwar ausreichend 
breit, ist aber durch die Knotenpunktführung über ei ne abgesetzte Furt 
schlecht einzusehen. Entgegen kommende Radfahrer könn en übersehen 
werden.  

Ein weiterer Problembereich ist der Knotenpunkt Abde nastraße/Ring-
straße. Durch den Radverkehr aus der Ringstraße, der i m Bereich des Kno-
tenpunktes die Fahrbahn überquert, kommt es hier häuf iger zu Kollisionen 
mit Radfahrern, die den Radfahrstreifen im Verlauf d er Larrelter Straße be-
fahren. Eine Einfädelspur könnte die Probleme beseiti gen. Im Bereich des 
Knotenpunktes Boltentorstraße ist die Anordnung der Li nksabbiegespur für 
Radfahrer ungünstig gewählt. 

Im Bereich der Knotenpunkte Ubierstraße, Zweiter Pol derweg, Bolten-
torstraße und der Einfahrt zum neuen Kino fehlen zum  Teil Ampelschei-
ben, die ein Überqueren des Radverkehrs im Zuge der R adverkehrsanlagen 
ermöglichen. Bei abgesetzten Radfahrerfurten ist die  Führung des Radver-
kehrs im Rahmen der Fußgängersignalisierung möglich. G enerell ist aber 
eine Vereinheitlichung der LSA- Signalisierung mit e igenständiger Führung 
des Radverkehrs anzustreben.  

Eine Führung des Radverkehrs auf Radwegen im Gegenric htungsverkehr 
verursacht ein erhöhtes Unfallrisiko. Im Bereich von K notenpunkten ist ei-
ne Hervorhebung der Radverkehrsanlage durch einen ge färbten Belag da-
her zu empfehlen. Durch Pfeile kann die Befahrbarke it im Zweirichtungs-
verkehr dem Autofahrer verdeutlicht werden. Die Fot os sind in Anlage E 
zusammengestellt. 
�
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Im Bereich Uphuser/Wolthuser Straße steht für den Radve rkehr ein „Ande-
rer Radweg“ mit 1,60 m Breite zur Verfügung. Entsprec hend der StVO-
Novelle wurde die Benutzungspflicht des Radwegs aufge hoben. Im Be-
reich der Straße Außer dem Nordertor endet der „Ande re Radweg“ un-
vermittelt. Die beengte Situation durch die Brücke über das Treckfahrtstief 
ermöglicht keine Weiterführung der Radverkehrsanlage.  Im Bereich Zwi-
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schen beiden Bleichen ist keine Radverkehrsanlage vorh anden. Die Fotos 
sind in Anlage F zusammen gestellt. 

Problematisch erscheint die Straße Zwischen beiden Ble ichen. Durch im 
Straßenraum parkenden Fahrzeuge wird zwar die Geschw indigkeit der 
Kraftfahrzeuge reduziert, die Situation der Radfahr er bleibt aber unbefrie-
digend.  

Unattraktiv in dem Bereich Zwischen beiden Bleichen ist die Querung der 
Wallanlage. Umlaufsperren behindern die Fahrt der Rad fahrer. Sie werden 
großteils bereits umfahren. Da die Radfahrer sich im Z uge der untergeord-
neten Straße befinden ist eine Beschilderung mit Z 20 5 ausreichend. 
�
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Der Radverkehr wird im nördlichen Bereich des Straße nraums Zwischen 
der Petkumer Straße und Zur Klappbrücke auf einem R adweg mit Z 237 
StVO geführt. Zwischen der Klappbrücke und dem Knote npunkt Nesser-
lander Straße befindet sich ein getrennter Geh- und Radweg. Der Radweg 
weist eine Breite zwischen 1,00 m und 1,50 m auf und ist im Bereich des 
Bahngeländes zum Teil sehr schmal. Im südlichen Straßen raumbereich ist 
vom Knotenpunkt Petkumer Straße bis zur Einfahrt Zur  alten Brikettfabrik 
ein gemeinsamer Geh-/Radweg, der auch in Gegenrichtu ng befahrbar ist, 
angeordnet. Zwischen Zur alten Brikettfabrik und der  Werftstraße ist ein 
getrennter Geh- und Radweg angelegt. Zwischen der Wer ftstraße und 
dem Ende der Klappbrücke ist ein Teil gemeinsamer Geh - und Radweg. Ab 
der Klappbrücke ändert sich die Beschilderung wieder mit Z 241. Die Be-
schilderung der Radverkehrsanlagen ist zum Teil veralt et und nicht konse-
quent. 

Problematische erscheinen die Knotenpunktbereiche. Be i dem Knoten-
punkt Zur Klappbrücke/Zu den Hafenbecken ist keine F urt für Radfahrer 
markiert. Bei dem Knotenpunkt Nesserlander Straße/Han sastraße fehlt die 
Markierung ebenfalls. Das Überqueren der Knotenpunkte  für Radfahrer ist 
durch die hohe Belastung im Kraftfahrzeugverkehr schw ierig. Die Fotos 
sind in Anlage G zusammengestellt. �
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In der Niedersachsenstraße befindet sich im westlichen T eil des Straßen-
raums ein gemeinsamer Geh-/Radweg, der auch in Gegenr ichtung ausge-
schildert ist. Dieser gemeinsame Geh-/Radweg führt entl ang der Straße 
weiter in das Industriegelände Frisia. Entlang der Fri siastraße befindet sich 
ebenfalls eingemeinsamer Geh-/Radweg, der an der Stra ße Zum Emskai in 
einen Radfahrstreifen ohne Benutzungspflicht („Andere r Radweg“) über-
führt wird. In der Nesserlander Straße befinden sich k eine Radverkehrsan-
lagen. In großen Teilen ist der Gehweg mit der Zusatz beschilderung Zz 
1022-10 „Radfahrer frei“ versehen. Der östliche Gehweg ist auf der ge-
samten Länge frei gegeben, der westliche zwischen der Frisiastraße und 
der Dollartstraße. Nach Umbaumaßnahmen befindet sich im westlichen 
Straßenraum jetzt ein gem. Geh-/Radweg. 
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In der Nesserlander Straße ist zwischen Zur Klappbrücke und Am Delft 
einseitig ein getrennter Geh-/Radweg angeordnet, der  auch in Gegenrich-
tung befahren werden kann. Diese Anlage und die Führ ung auf diese An-
lage ist derzeit nicht in ausreichendem Maße geregelt . Eine Änderung ist 
im Rahmen der Umbaumaßnahme Binnenhafen absehbar. 

Problematisch ist die Knotenpunktgestaltung im Bereich  Frisiastra-
ße/Niedersachsenstraße. Eine durchgehende Radwegeverbi ndung über den 
Knotenpunkt ist nicht vorhanden. Eine Überquerung ist  erst im Bereich 
Westfalenstraße möglich. Der Knotenpunkt wird im Rahme n des Ausbaus 
der Niedersachsenstraße mit umgestaltet.  

Der „Andere Radweg“ in der Frisiastraße ist in schlechtem  Zustand und 
nicht ausreichend markiert. Am Knotenpunkt Nesserlande r Stra-
ße/Frisiastraße ist keine Markierung zur Überquerung d es Knotenpunktes 
vorhanden. Der Radfahrstreifen und der Knotenpunkt w erden im Zuge des 
geplanten Umbaus des Borkumanlegers mit umgestaltet. 

In der Nesserlander Straße ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. Sie ist 
allein aufgrund der Verkehrsstärken zwar nicht zwinge nd erforderlich, ist 
aber zur Vervollständigung des innerstädtischen Radwege netzes im Rah-
men der Dollart-Route, die entlang der Nesserlander S traße führt, und auf-
grund des hohen Lkw-Anteils zu empfehlen. Die Fotos sin d in Anlage H 
zusammengestellt. �
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Die Verbindung Boltentorstraße/Steinweg/Schützenstraß e ist eine Er-
schließungsstraße für Früchteburg mit den Berufsschulen,  Gymnasium, 
Theater, Freizeiteinrichtungen, Nordseehalle und den  Stadien. Die Verbin-
dung wird teilweise als Umfahrungsmöglichkeit des hoch belasteten In-
nenstadtbereichs genutzt. Die Boltentorstraße liegt in  einer Tempo 30-
Zone. Im Steinweg besteht eine Geschwindigkeitsbeschrän kung auf 30 
km/h. Die Grasstraße ist für Radfahrer als Alternative zur Boltentorstraße 
eingerichtet worden. Die Fotos sind in Anlage I zusam mengestellt. 

In der Grasstraße befindet sich ein gemeinsamer Geh-/Ra dweg, der auch 
in Gegenrichtung befahren werden kann. Die Grasstraße  wird als Umfah-
rung der Boltentorstraße gut angenommen. Da die Kfz- Stärken gering 
sind, könnte durchaus eine Ausweisung als Fahrradstraße erfolgen. Die 
Grasstraße wird im Rahmen der Dollart-Route befahren.  Eine Beschilde-
rung als Zufahrtsstraße zum Wallring ist nicht vorhande n. 

Im westlichen Straßenraumbereich des Steinwegs ist der Gehweg mit dem 
Zusatzschild „Radfahrer frei“ versehen, Fahren ist in be iden Richtungen 
erlaubt. Im östlichen Bereich besteht ein Schutzstreif en. Im Bereich der 
Schützenstraße ist im nördlichen Bereich des Straßenr aums der Gehweg 
für „Radfahrer frei“, im südlichen Straßenraum ist teil s ein „Anderer Rad-
weg“ ohne Benutzungspflicht, teils Gehweg „Radfahrer frei“. Baulich ist 
ein getrennter Geh-/Radweg angelegt, der aber im ge samten Bereich als 
Gehweg „Radfahrer frei“ ausgewiesen ist. Der Sielweg ist trotz Einbahn-
straßenreglung für Radfahrer in beiden Richtungen fr ei gegeben. Für die 
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Fahrtrichtung entgegen der Einbahnstraßenrichtung i st ein Radfahrstreifen 
angelegt. 

Die Radverkehrsanlagen in diesem Bereich sind nicht al s solche ausgewie-
sen. Im Rahmen der Vervollständigung des innerstädtische n Radwegenet-
zes ist zu überlegen, die Anlagen im Bereich Steinweg /Schützenstraße als 
benutzungspflichtig wieder herzustellen. Die Verbindu ng wird derzeit vom 
motorisierten Individualverkehr als Umfahrungsmöglichk eit des hoch be-
lasteten Knotenpunktes Agterum,  als wichtige Schulve rbindung in Wohn-
gebiete und zur Erschließung wichtiger Freizeiteinri chtungen genutzt. Die 
Kfz-Stärken sind derzeit gerade unter der Grenze von  10.000 Kfz/24h, die 
eine benutzungspflichtige Radverkehrsanlage fordern w ürde. Aufgrund der 
vielfältigen Nutzungsansprüche an den Straßenraum ersc heint die Anlage 
benutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen wünschenswert.  Der  Radweg 
verfügt über eine Breite von 1,70 m, der Radfahrstre ifen über 1,50 m. Die 
Anlagen im Steinweg sind in einem guten Zustand. 

Im Knotenpunkt Steinweg/Früchteburger Weg ist keine R adverkehrsfüh-
rung vorhanden. Da in diesem Bereich Schulen vorhand en sind, ist eine 
Führung des Radverkehrs durchaus sinnvoll. 
�
Im Bereich der Wallanlagen sind bei der Fahrt auf die  Boltentorstraße Um-
laufsperren angeordnet, die die Fahrt behindern. Die  Überquerung der Bol-
tentorstraße ist derzeit nicht geregelt.  Die Überque rung für Fußgänger ist 
durch einen Fußgängerüberweg sichergestellt.  
�
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Von der Nesserlander Straße bis zur Großen Straße erfo lgt die Radver-
kehrsführung in der Ringstraße beidseitig auf eingefär bten Radfahrstreifen 
mit 1,30 m Breite. Am Knotenpunkt Große Straße ende t die Radverkehrs-
anlage und beginnt kurz vor dem Knotenpunkt Abdenast raße erneut. Im 
Bereich Große Straße – Abdenastraße ist keine Radverk ehrsanlage vor-
handen. Am Delft ist beidseitig ein eingefärbter Radf ahrstreifen mit 1,50 
m Breite vorhanden.  

Problematisch erscheint die Netzlücke im Bereich Groß e Straße bis Abde-
nastraße. Der Knotenpunkt im Bereich Große Straße ve rfügt ebenfalls 
nicht über eine Radverkehrsführung.  

Der Knotenpunktbereich Ringstraße/Am Delft/Nesserlande r Straße hat 
derzeit keine geeignete Radverkehrsführung. Der Radw eg endet einseitig. 
Die Weiterfahrt in die Nesserlander Straße wird über e inen Fußgänger-
überweg ermöglicht. Ein Umbau erfolgt aber im Rahme n des Ausbaus des 
Binnenhafens. Die Fotos sind in Anlage J zusammengestell t. 
�
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Die Eggenastraße ist derzeit als Einbahnstraße mit Fahr trichtung Auricher 
Straße ausgeschildert. Über die Eggenastraße wird das Wo hngebiet Ba-
renburg erschlossen. Eine Nutzung der Einbahnstraße für  Radfahrer in ent-
gegengesetzter Fahrtrichtung wäre wünschenswert und e s ist zu prüfen, 
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ob die Abwicklung des MIV aus dem Wohngebiet auch über eine Spur er-
folgen kann. Dies würde die Abmarkierung eines Radfah rstreifens für die 
Gegenrichtung ermöglichen. 

Die Hansastraße verbindet die Nesserlander Straße und d ie Fletumer Stra-
ße. Ab dem Knotenpunkt Cirksenastraße beginnt die Tem po 30-Zone des 
Wohngebietes Transvaal/Port Arthur. Auf der nördlichen  Seite des Stra-
ßenraums ist ein getrennter Geh-/Radweg angeordnet, d er im Verlauf der 
Hansastraße ohne Übergangsbereich endet. Eine Überleit ung des Radwegs 
auf die Fahrbahn oder eine Beschilderung Gehweg „Radf ahrer frei“ wäre 
wünschenswert. Im südlichen Bereich ist ein „Anderer R adweg“ angeord-
net. Eine eindeutige Beschilderung wäre hilfreich. 

Die Cirksenastraße erschließt das Wohngebiet Port Arthur  und Transvaal. 
Ab der Fletumer/Hansastraße befindet sich die Cirksenast raße in einer 
Tempo 30-Zone. Hier sind „Andere Radwege“ oder Gehweg e mit der Be-
schilderung „Radfahrer frei“ vorhanden. Die Radverkehr sanlagen werden 
durch Schüler genutzt. Eine benutzungspflichtige Rad verkehrsanlage ist 
aufgrund der Tempo 30-Zone nicht vorzusehen, der Zust and des „Anderen 
Radweges“ sollte aber verbessert werden.  

Der Bahnhofsplatz ist mit einer Einbahnstraßenregelun g versehen, die 
Umwege für Fahrradfahrer mit sich bringt. Im Rahmen des Umbaus des 
Bahnhofsplatzes wird eine neue Radverkehrsführung erar beitet. 

Die Ubierstraße erschließt Gewerbeeinrichtungen und E inzelhandelsunter-
nehmen. Die Einfahrt in das Wohngebiet Constantia und  die Ausschilde-
rung der Fachhochschule über die Ubierstraße bedingen  die hohen Ver-
kehrsstärken. Einseitig ist ein getrennter Geh-/Radweg angeordnet, der im 
Straßenverlauf in einen Gehweg „Radfahrer frei“ überg eht. Einseitig befin-
det sich ein „Anderer Radweg“ der ebenfalls in einen Ge hweg „Radfahrer 
frei“ übergeht. 

In der Geibelstraße sind ausschließlich Radverkehrsanlag en ohne Kenn-
zeichnung der Benutzungspflicht vorhanden. Diese befi nden sich teilweise 
in einem mangelhaften Zustand. Da sich im Wohngebiet Barenburg Schu-
len befinden und die Geschwindigkeit im Kraftfahrzeu gverkehr bei 50 
km/h liegt, scheinen Radverkehrsanlagen durchaus sinnvo ll. Eine Sanie-
rung bzw. ein Ausbau sollte im Rahmen der Straßener neuerung mit vorge-
nommen werden. 

Abstellanlagen fehlen an den meisten öffentlichen Ein richtungen und Frei-
zeiteinrichtungen oder befinden sich in einem mangel haften Zustand. Bei-
spiele hierfür sind die Nordseehalle, das Theater, das H allenbad und der 
Bahnhof. Einheitliche Fahrradbügel und ggf. überdac hte Abstellanlagen in 
konzentrierten Abstellbereichen erscheinen sinnvoll. 

Die Brücke am Treckfahrtsweg und in der Theaterstraße  sind nicht für den 
Radverkehr ausgelegt. Die Brücken sind derzeit als Geh weg ausgewiesen. 
Eine Beschilderung Gehweg „Radfahrer frei“ erscheint sin nvoll, wenn die 
Brücken für den Radverkehr optimiert werden könnten . Eine Freigabe der 
Gänsebrücke scheint durch die mangelnde Breite nicht möglich. 
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In Bezug auf die Ansprüche und Anforderung an Radver kehrsanlagen, die 
den Grundsätzen eines "Fahrradfreundlichen Emden" genü gen, wird auf 
Ziffer 6.5 verwiesen. Hier werden die anzustrebenden baulichen Standards 
für Radverkehrsanlagen nach der StVO und den gültige n Entwurfsrichtli-
nien sowie ergänzende Infrastruktureinrichtungen besch rieben dargestellt. 
Die Fotos sind in Anlage K zusammengestellt. 
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Bei der Betrachtung der Unfallsituation in Emden hat  sich gezeigt, dass in 
11 % der Gesamtunfälle (104 Unfälle) im Jahr 2001 Fah rradfahrer verwi-
ckelt waren. Im Jahr 2000 gab es 13 % aller Unfälle mit Radfahrerbeteili-
gung.  26 Unfälle fanden auf der Fahrbahn statt, 27 in Einmündungsberei-
chen, 19 auf Radfahrerfurten und 15 auf Radwegen. B ei 64 Unfällen im 
Jahr 2001 wurde ein Radfahrer durch eine Kollision m it einem Pkw Ver-
letzt. 12 Unfälle betrafen Kollisionen von Radfahrer n untereinander. Bei 8 
Kollisionen waren Lastwagen, bei einem Unfall ein Bus beteiligt. Bei den 
durch Radfahrer im Jahr 2001 verursachten Unfällen e ntstanden 10 Unfäl-
le durch Nutzung der falschen Radwegseite, 10 Unfälle  durch Rotlichtfah-
ren und 9 Unfälle durch zu geringen Seitenabstand. B ei den Radfahrerun-
fällen die durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht  wurden steht die 
Vorfahrtsverletzung mit 17 Unfällen an erster Stelle.  12 Unfälle kamen 
durch falsches Abbiegen zustande. Als problematische Ber eiche wurden 
die Knotenpunkte Zum Nordkai, Wasserturm, Boltentorstra ße und Philoso-
phenweg benannt.  Die Problembereiche sind im Radver kehrskonzept be-
rücksichtigt worden. Grundsätzlich birgt das Befahren des Radweges ent-
gegen der Fahrtrichtung im Kraftfahrzeigverkehr, un abhängig von der Rad-
verkehrsanlage (Zweirichtungsradweg), ein Unfallpoten tial. 



Anlage A: Fotodokumentation Radverkehr Auricher Straße

Unebene Oberfläche
und fehlende Markierungen

Ungepflegte Bereiche im Stadtteil
Harsweg

Gemeinsamer Geh-/Radweg auch in
Gegenrichtung nutzbar

Haltelinien und LSA-Masten
behindern zügige Fahrt

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage B: Fotodokumentation Radverkehr Neutorstraße

Nicht farblich abgesetzter
Radfahrstreifen

Ende der farblichen Markierung

Schmale Aufstellfläche im Bereich
Philosophenweg

Mangelhafte Radverkehrsführung am
Knotenpunkt Rathausplatz

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage C: Fotodokumentation Radverkehr Faldernstraße/An der Bonnesse/Martin-Faber-Straße

Poblembereich:
Einfahrt Mühlenstraße

Engstellen im Bereich
des Radfahrstreifens,
keine farbliche Abhebung

Übergang des Radfahrstreifens auf
Gehweg “Radfahrer frei”

Gemeinsamer Geh-/Radweg ab Friedrich-
Ebert-Straße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage D: Fotodokumentation Radverkehr Petkumer Straße

Knotenpunkt B210/Petkumer Straße

Netzlücke Jahnstraße bis Knotenpunkt
B210/Petkumer Straße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage E: Fotodokumentation Radverkehr Larrelter Straße/Abdenastraße/Jungfernbrückstraße

Konfliktbereich
Knotenpunkt Wasserturm

Abdenastraße,
Aufstellflächen Boltentorstraße

Larrelter Straße,
Knotenpunkt Zufahrt Kino

Knotenpunktbereich Ringstraße/Abdenastraße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage F: Fotodokumentation Radverkehr Uphuser/Wolthuser Straße/Zwischen beiden Bleichen

Zwischen beiden Bleichen,
Ende “Anderer Radweg” im Bereich Außer
dem Nordertor

Bereich Wolthuser/Uphuser Straße

Netzlücke Zwischen beiden Bleichen

Unebener Belag im Bereich
Wolthuser Straße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage G: Fotodokumentation Radverkehr Am Tonnenhof/Südumgehung/Zur Klappbrücke

Engstelle im Bereich
Am Tonnenhof

Getrennter Geh-/Radweg im
Bereich Zur Klappbrücke

Fehlende Markierungen am
Knotenpunkt Nesserlander Straße/
Zur Klappbrücke

Gemeinsamer Geh-/Radweg
im Bereich Werftstraße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage H: Fotodokumentation Radverkehr Niedersachsenstraße/Frisiastraße/Nesserlander Straße

Gehweg “Radfahrer frei” im Bereich
Nesserlander Straße

Gemeinsamer Geh-/Radweg im
Zweirichtungsverkehr im Bereich Frisiastraße

Knotenpunkt Nesserlander Straße/
Frisiastraße

Nicht benutzungspflichtiger Radfahrstreifen
im Bereich Frisiastraße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage I: Fotodokumentation Radverkehr Boltentorstraße/Steinweg/Sielweg/Schützenstraße/
Grasstraße

Sielweg, Befahrung der Einbahnstraße
auch in Gegenrichtung

Gehweg “Radfahrer frei” im Bereich
Schützenstraße

Knotenpunkt Früchteburger Weg/
Steinweg

Fehlende Überquerungsmöglichkeit
der Boltentorstraße

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage J : Fotodokumentation Radverkehr Ringstraße/Am Delft

Netzlücke Ringstraße zwischen Große Straße
und Abdenastraße

Radfahrstreifen im Bereich Rathausplatz/Am
Delft

Unzureichende Radfahranlage im
Knotenpunkt Große Straße/Ringstraße

Knotenpunkt Ringstraße/Nesserlander
Straße/Am Delft

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner



Anlage K: Fotodokumentation Radverkehr Wohngebiete und übriges Radverkehrsnetz

Hindernis Brücken am Treckwartsweg und
Theaterstraße

Einbahnstraße Eggenastraße

Ende des Radwegs in der Hansastraße

Ende Radverkehrsanlage Geibelstraße
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